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Neuregelung Unerlaubte Telefonwerbung 
 
 
 

Forderung des IVD zur Klarstellung der Zulässigkeit  der  
Kontaktaufnahme mit Verbrauchern, die eigene  

Verkaufs-/Vermietungsofferten veröffentlichen und  
zu denen ein Vertragsverhältnis besteht. 

 
 
 
 
 
 

Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung un d zur Verbesserung 
des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsfor men vom 29. Juli 2009, 

veröffentlicht im BGBl. 2009, I, S. 2413 ff., vom 0 3.08.2009 
 

 
 
 
Das neue Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur 
Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen hat für alle 
Vertriebsunternehmen, die auch das Telefon zur Kundengewinnung nutzen,  
schlagartig die Handhabung der Telefonakquise auf die Tagesordnung gebracht. Vor 
allem Immobilienmakler sehen sich in der Kontaktaufnahme mit Kunden 
verunsichert. Hauptsächlich die Neuregelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG in 
Verbindung mit der Vorschrift über den Bußgeldtatbestand in § 20 UWG sorgen 
einerseits für eine erhebliche Verunsicherung und für eine Pönalisierung von 
Tatbeständen, die sich weder aus den bekannten Beschwerden, noch aus der 
Begründung des Gesetzgebers (vgl. BT-Drucksache 16/10734 vom 31.10.2008, S. 
12 und 13) ergeben. Das Gesetz ist an dieser Stelle durch eine zu weit gehende 
Generalisierung über das richtige Ziel hinausgeschossen. Es liegt ein erheblicher 
Eingriff des Gesetzgebers in den Gewerbebetrieb vor. Dies wird im Weiteren 
erläutert. 
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Der IVD fordert: 
 

1. die Klarstellung, dass § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG in d en Fällen nicht gilt, in 
denen ein Verbraucher von sich aus eine Vertragsanb ahnung  oder einen 
Vertragsschluss anzeigt, indem er eine Verkaufs-/Ve rmietungsofferte 
veröffentlicht. 

 
2. die Klarstellung, dass Kunden, zu denen eine Ver tragsbeziehung im Lauf 

der letzten 12 Monate bestand in dem gleichen Anlie gen weiterhin 
telefonisch kontaktiert werden dürfen. 

 
3. die Klarstellung, dass Verbraucher, zu denen ber eits ein wirksames 

Vertragsverhältnis besteht, von § 7 Abs 2 Nr. 2 UWG  ausgenommen sind. 
  
 

 
 
 
Begründung : 
 
Das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen hat  zwei wesentliche 
Veränderungen, die die Geschäftspraxis des Immobilienmarktes betrifft, mit sich 
gebracht:  
 

1. Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer, also Gewerbetreibende, 
werden nicht mehr gleich behandelt. Bei Verbrauchern muss die 
ausdrückliche Einwilligung zum Telefonanruf vor der Kontaktaufnahme 
vorliegen, bei Gewerbetreibenden reicht weiterhin die konkludente 
Annahme der Einwilligung aus.  
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2. Ein Bußgeldrahmen für Verstöße ist im § 20 UWG eingefügt worden. 
Es können jetzt Bußgelder bis 50.000,- € verhängt werden.  

 
Der Sinn des Gesetzes besteht darin, Verbraucher vor drängenden Anrufen mit der 
Zielrichtung eines Vertragsschlusses zu schützen. In dem Bericht des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zu diesem Gesetz ist diese 
Zielrichtung erweitert um die Zurückdrängung belästigender Anrufe durch 
Unternehmen zu schützen.  
 
Die wichtigsten Branchen werden sowohl in dem Gesetz als auch in dem Bericht des 
Rechtsausschusses gleich mit genannt:  
 

- Abschluss von telefonischen Aboverträgen 
- Abschluss von telefonischen Lotterieverträgen  
- Abschluss und Änderung von Verträgen mit 
Telekommunikationsanbietern.  

 
 
Beschreibung des typischen Geschehensablaufs am Imm obilienmarkt 
 
Ein Eigentümer einer Immobilie schaltet in einer Tageszeitung eine Annonce, in der 
er eine Verkaufs-/Vermietungsofferte für eine Immobilie abgibt. Diese rechtlich als 
„invitatio ad offerendum“ einzuschätzende Handlung kann zu dem Anruf sowohl 
privater Kauf-/Mietinteressenten als auch zu dem Anruf eines Immobilienmaklers 
führen, der entweder ein Beratungsangebot in diesem Zusammenhang unterbreiten 
will oder für einen in seiner Kartei befindlichen Kauf-/Mietinteressenten anruft.  
 
Eine strenge Auslegung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG erlaubt den Anruf des privaten 
Interessenten und untersagt den Anruf des gewerblichen Anbieters mit dem gleichen 
Anliegen wie die des privaten Kunden.  
 
„Einwilligung“ 
 
Die amtliche Gesetzesbegründung sagt zur „Einwilligung“ aus (S. 12): 
 

Terminologisch handelt es sich bei der Einwilligung nicht um eine 
Einwilligung im Sinne der Legaldefinition des § 183 Satz 1 BGB 
(vorherige Zustimmung), da sich diese Vorschrift nur auf 
Rechtsgeschäfte bezieht, während es bei § 7 Abs. 2 Nr. 2 erste 
Alternative UWG darum geht, einen Eingriff in die Privatsphäre zu 
gestatten. Nach der in Rechtsprechung und Literatur herrschenden 
Meinung muss es sich dennoch auch im Falle des § 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG um eine „vorherige“ Einwilligung handeln. Allerdings soll es 
ausreichen, wenn die erforderliche Einwilligung durch schlüssiges 
Verhalten (konkludent) erfolgt. 

 
Von dieser Regelung will das neue Gesetz bewusst abweichen. Dabei wird der 
typische Geschehensablauf am Immobilienmarkt verkannt. Es besteht ein dringender 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf die in der Gesetzesbegründung als bislang 
geltende herrschende Meinung durch eine Änderung des § 7 Abs 2 Nr. 2 UWG 
wieder herzustellen.  
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Der gleiche Sachverhalt zeigt sich bei der Veröffentlichung einer Verkaufs-
/Vermietungsofferte im Internet, z.B. in einer Immobiliendatenbank wie diese von 
dem Anbieter www.immonet.de unterhalten wird. Auch hier kann ein privater 
Eigentümer den Verkauf/die Vermietung seiner Immobilie anzeigen. Auch hier ist bei 
strenger Auslegung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG der Anruf des privaten Interessenten 
zulässig, der Anruf des gewerblichen Immobilienmaklers jedoch wettbewerbswidrig. 
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Übertragung auf andere Branchen 
 
Eine vergleichbare Konstellation ergibt sich, wenn ein privater Inserent in einem 
Internet-Portal z.B. Ebay oder Amazon.de ein Produkt zum Verkauf unter Angaben 
seiner Kontaktdaten für Rückfragen anbietet. Auch hier kann sich ein privater 
Kaufinteressent straffrei melden und für das Produkt interessieren. Einem 
gewerblichen Interessenten, z.B. einem Wiederverkäufer, wäre diese 
Kontaktaufnahme wettbewerbsrechtlich untersagt.  
 
Die gesetzliche Regelung unterscheidet nicht zwischen dem Anruf bei einem Kunden 
ohne vorherige Aufforderung und dem Anruf bei einem Kunden, der zuvor eine 
Verkaufsannonce aufgegeben hat. In beiden Fällen, die völlig unterschiedlich 
gelagert sind, den gleichen Strafrahmen anzuwenden, ist keinesfalls gerechtfertigt.  
 
Die geschilderten Fälle unterscheiden sich von der in der Gesetzesbegründung 
genannten Fällen gravierend: 
 

1. Der Verbraucher hat sein Interesse zum Abschluss eines Vertrages selbst 
veröffentlicht und damit Dritte zur Kontaktaufnahme aufgerufen.  

2. Bei einem telefonischen Erstkontakt erfolgt kein Vertragsschluss; es wird kein 
Produkt „verkauft“. 

3. Die Unerfahrenheit von Kunden wird nicht ausgenutzt, wenn kein direkter 
Verkauf erfolgt. Kunden sind durch die Möglichkeiten des Widerrufs von 
Verträgen geschützt.   
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Zweiter wichtiger Anwendungsfall in der Immobilienb ranche 
 
Der Maklervertrag unterliegt nach den Vorschriften des BGB nicht der Schriftform. 
Viele Maklerverträge zwischen Verbraucher und Immobilienmakler werden deshalb 
durch konkludentes Verhalten abgeschlossen. Der typische Geschehensablauf ist, 
dass ein Immobilienmakler eine Verkaufsanzeige für eine Immobilie im Internet oder 
in einer Zeitung veröffentlicht und ein Verbraucher aufgrund dieser Anzeige mit dem 
Immobilienmakler Kontakt aufnimmt. Der Immobilienmakler übersendet dann in der 
Regel ein ausführliches Expose mit den weiteren Bedingungen für einen 
Maklervertrag. Im Anschluss vereinbart ein Kunde dann in der Regel ebenfalls 
telefonisch einen Besichtigungstermin für die Immobilie mit dem Makler. Zu diesem 
Zeitpunkt ist ein wirksamer Maklervertrag abgeschlossen worden. Die 
Rechtsprechung erkennt diesen Geschehensablauf voll umfänglich für den 
Abschluss eines wirksamen Maklervertrages an.  
 
Dem Immobilienmakler wäre im vorliegend geschilderten Fall die telefonische 
Kontaktaufnahme mit dem Kunden und Vertragspartner gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
untersagt. Das würde auch für den Fall gelten, dass nur telefonisch eine Präzisierung 
des Besichtigungstermins stattfinden soll. 
 
Die amtliche Begründung des Gesetzes (BT-Drucksache 16/10734) hat diesen Fall 
erkannt. Dort ist ausgeführt (S. 13): 
 

Zur besseren Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung soll nunmehr 
ausdrücklich bestimmt werden, dass ein Wettbewerbsverstoß vorliegt, wenn 
ein Werbeanruf gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern getätigt wird, 
ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung in diesen Anruf vorliegt. 
Hiervon unberührt bleibt ein Anruf eines Unternehmers oder einer 
Unternehmerin bei einem Kunden oder einer Kundin, um im Rahmen eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses eine vertragliche Nebenpflicht zu erfüllen. 
Ein solcher Anruf – bei dem es sich nicht um Werbung handelt – bleibt auch 
weiterhin möglich.  

 
Wenn die Gesetzesbegründung diesen Fall bereits aufgreift, ist es nicht verständlich, 
warum die Klarstellung des Sachverhalts nicht im Gesetz erfolgt. Eine einfache 
Korrektur in § 7 Abs 2 Nr. 2 UWG würde ausreichen, um den Gewerbetreibenden 
Sicherheit in ihrer Tätigkeit zu bieten. Der Formulierungsvorschlag des IVD für eine 
Neuregelung des § 7 Abs 2 Nr. 2 UWG greift die Darstellung in der 
Gesetzesbegründung auf.  
 
Es ist dringend geboten, generell diese Fälle, in denen ein wirksamer Maklervertrag 
besteht, von dem Anrufverbot gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG auszunehmen. Sollte das 
Gesetz unverändert bleiben, unterbindet der Gesetzgeber die telefonische 
Kontaktaufnahme zwischen dem Makler und seinem Kunden. Die Strafandrohung 
von 50.000,- € Bußgeld ist in diesen Fällen des ordnungsgemäßen Abschluss eines 
Maklervertrages mehr als unangemessen. Hier wird ein erheblicher Eingriff in den 
Gewerbebetrieb von Immobilienunternehmen vorgenommen.  
 
Auch hier zeigt ein Vergleich zu anderen Branchen, welchen Eingriff in den 
Gewerbebetrieb die gesetzliche Regelung darstellt. Ein jahrelanger Kunde eines 
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Buchladens bestellt telefonisch ein Buch. Der Buchhändler darf diesen Kunden trotz 
des bestehenden Auftrags nicht anrufen, wenn das Buch bei ihm eingetroffen ist.  
 
 

 
 
 
Der Immobilienmarkt wird im Windschatten anderer Anbieter, deren  Praktiken 
untersagt werden sollen, erheblich reglementiert. Wenn beispielsweise ein 
Immobilieneigentümer eine Anzeige zum Verkauf seiner Immobilie aufgibt und darin 
seine Telefonnummer nennt, erwartet er Anrufe, die dieses Ziel verfolgen, nämlich 
die Immobilie zu verkaufen. Für den besonders gravierenden Fall der Untersagung 
der telefonischen Kontaktaufnahme trotz bestehenden Vertragsverhältnisses darf die 
Neuregelung und Bußgeldandrohung in keinem Fall gelten.  
 
Der Immobilienverband IVD fordert, dass § 7 Abs. Nr. 2 UWG ergänzt wird und diese 
beiden Formen der Kontaktaufnahme nicht mit der unaufgeforderten 
Kontaktaufnahme gleichgestellt werden. Anderenfalls wird folgende Möglichkeit 
durch den Gesetzgeber billigend in Kauf genommen: Ein Eigentümer erhält einen 
Anruf von einem „Kaufinteressenten“, der sich später als Immobilienmakler 
herausstellt. Der so handelnde gewerbliche Anbieter fiele nicht unter die Regelung 
des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, weil er zunächst eigenes Kaufinteresse bekundet. Der 
Immobilienmakler, der sich gleich zu Beginn der Kontaktaufnahme zu erkennen gibt, 
würde jedoch abgemahnt werden.  
 
Der gleiche Umstand gilt für den Fall, dass ein bestehendes Vertragsverhältnis 
zwischen einem Immobilienmakler und einem Kunden ausgelaufen ist. Häufig 
werden Vertragsverhältnisse für einen Zeitraum von z.B. 6 Monaten befristet 
abgeschlossen. Nimmt ein Immobilienmakler sein Beratungsmandat wirkungsvoll 
wahr und will auch im nachvertraglichen Zeitraum z.B. dem Eigentümer einer 
Immobilie einen Kaufinteressenten nachweisen, dann wäre die telefonische 
Kontaktaufnahme in diesem Zeitraum wettbewerbswidrig. Wie in dem zuvor 
geschilderten Fall, ist auch in diesem Fall eine andere Ausgangslage gegeben als in 
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dem vom Gesetz gemeinten Fall der Vertragsanbahnung am Telefon durch 
Abonnentenwerbung, Lotterieverkäufen und Vertragsanpassungen durch 
Telekommunikationsunternehmen.  
 
Auch hier ist eine Anpassung der gesetzlichen Regelung dringend geboten. In dem 
nachvertraglichen Zeitraum von bis zu 12 Monaten ist die telefonische 
Kontaktaufnahme im Interesse des früheren Kunden und muss daher erlaubt sein.  
 
 
Vorschlag zur Änderung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
 
 

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG  
 
„bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem  
Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Ein willigung 
oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne  dessen 
zumindest mutmaßliche Einwilligung, es sei denn der  Verbraucher 
oder der sonstige Marktteilnehmer sind durch eine e igene 
Verkaufsofferte in die Öffentlichkeit gegangen oder  es besteht 
oder bestand in den letzten 12 Monaten ein wirksame s Vertrags- 
oder Auftragsverhältnis.“ 

 
 
Der IVD begrüßt ausdrücklich Regelungen in der gesetzlichen Neufassung, wie z.B. 
die Kenntlichmachung des Anrufers durch Ausschalten der 
Rufnummernunterdrückung. Der Verband wird seine Mitglieder über diese 
Anforderungen informieren. Der IVD kann es jedoch nicht hinnehmen, dass ein 
Bußgeldrahmen bis zu 50.000,- € für Fälle eingeführt wird, die nicht der eigentlichen 
Gesetzesintention entsprechen.  
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Über den IVD 
 
Der Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, 
Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V. ist die einzige bundesweite 
Organisation, die die Interessen verschiedener Berufsgruppen der 
Immobilienwirtschaft vertritt. Im IVD Bundesverband sind ca. 6.000 Unternehmen aus 
den immobiliennahen Dienstleistungen mit über 30.000 Mitarbeitern organisiert. Ca. 
50 % der in Deutschland tätigen Immobilienfirmen in der Immobilienvermittlung sind 
im IVD vertreten. Über die in dem Verband organisierten Immobilienmakler werden 
jährlich ca. 125.000 Kaufverträge für Wohnimmobilien vermittelt. Darüber hinaus 
kommen über 800.000 Mietverträge durch die Vermittlung von Mitgliedsunternehmen 
des IVD zustande.  
 


